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Ein modernes und  
fortschrittliches Arbeitsrecht

2018 wurde im Koalitionsabkommen angekündigt, dass „wich-
tige Reformen auf der Ebene der Beschäftigungspolitik und der 
Kompetenzentwicklung fortgesetzt werden müssen“, und dass 
das Arbeitsrecht modernisiert werden sollte. Das Abkommen 
sah vor, dass diese Reformen im Rahmen eines erneuerten und 
verstärkten Sozialdialogs diskutiert werden sollten.

Trotz diesen Willensbekundungen muss man leider feststellen, 
dass diesen Ankündigungen keine Taten folgten und nur sehr 
wenige der angekündigten Reformen umgesetzt wurden.

Es gibt viel zu tun. Der OGBL fordert daher die politischen 
Parteien auf, sich für folgende Forderungen einzusetzen:

Reform des Kollektivvertragsgesetzes

Die 2018 angekündigte und versprochene Reform ist immer noch 
nicht zustande gekommen und dies trotz der europäischen Ziel-
setzung, die tarifvertragliche Abdeckung der Arbeitnehmer auf 
80% zu erhöhen. Der OGBL fordert, dass diese Diskussion in 
Gang gesetzt wird, um eine bessere Abdeckung der Kollektivver-
träge zu gewährleisten, indem die Aushandlung von sektoriellen 
Kollektivverträgen erleichtert und gefördert wird, indem sie im 
Falle einer Anfrage auf Aufnahme von Verhandlungen seitens 
der Gewerkschaften obligatorisch gemacht werden.

Um die Abdeckung durch Kollektivverträge zu fördern, muss die 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen sowie der Erhalt staatlicher 
Beihilfen an die Bedingung geknüpft werden, dass das antrag-
stellende Unternehmen unter einen Kollektivvertrag fällt.

In Bezug auf das Schlichtungsverfahren beim Nationalen 
Schlichtungsamt müssen die gewerkschaftlichen Mittel erwei-
tert werden, indem ein Recht auf einen Warnstreik eingeführt 
wird, die Definition des kollektiven Streitfalls überarbeitet wird 
und das Schlichtungsverfahren angesichts der steigenden Zahl 
von Anfechtungen durch die Arbeitgeber, die dieses wichtige 
Instrument des Sozialdialogs gefährden, klarer gefasst und 
verbessert wird.
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Eine Reform der Pläne zur Aufrechterhaltung der 
Beschäftigung und der Sozialpläne

Die Gesetzgebung zu den Plänen zur Aufrechterhaltung der 
Beschäftigung und zu den Sozialplänen muss verbessert werden, 
um die Arbeitnehmer zu schützen und den Sozialdialog in solchen 
Situationen aufzuwerten. Der Plan zum Beschäftigungserhalt 
muss zu einem obligatorischen Bestandteil aller Gespräche 
zwischen den Sozialpartnern werden, bevor irgendwelche 
Gespräche über Sozialpläne geführt werden, die ausschließlich 
auf einen schnellen und unmenschlichen Abbau von Arbeits-
plätzen abzielen.

Die Fristen in diesen verschiedenen Verfahren und die Infor-
mationen seitens des Arbeitsgebers müssen überprüft werden, 
um ernsthafte Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern 
zu gewährleisten. Das Schlichtungsverfahren beim nationalen 
Schlichtungsamt muss auch im Rahmen von Verhandlungen von 
Plänen zum Beschäftigungserhalt möglich werden.

Strukturelle Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns

Luxemburg ist führend in Bezug auf das Armutsrisiko trotz Arbeit 
(Working poor). Um dieser Situation entgegenzuwirken, muss ein 
Mindestlohn garantiert sein, der es erlaubt, menschenwürdig zu 
leben. Deshalb fordert der OGBL eine strukturelle Erhöhung des 
sozialen Mindestlohns um 10%.

Arbeitszeitverkürzung

Seit Jahren fordert der OGBL eine Arbeitszeitverkürzung bei 
vollem Lohnausgleich. Vor dem Hintergrund der wachsenden 
Nachfrage der Arbeitnehmer nach einer besseren Harmonisie-
rung von Freizeit und Arbeitszeit, einer Steigerung Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen und einer hohen Produktivität, einem 
Mangel an Arbeitskräften aufgrund der mangelnden Attraktivität 
der Berufe, ist eine Arbeitszeitverkürzung unumgänglich. Ange-
sichts der Heterogenität der verschiedenen Wirtschaftssektoren 
muss diese Reduzierung im Rahmen von Kollektivvertragsver-
handlungen beschlossen und ihre praktische Umsetzung disku-
tiert werden.

Recht auf Teilzeitarbeit

Im Hinblick auf eine bessere Harmonisierung von Privat- und 
Berufsleben sollte das gesetzliche Recht auf Teilzeitarbeit mit 
garantierter Rückkehr zur Vollzeitarbeit eingeführt werden. Die 

genauen Modalitäten könnten im Rahmen von Tarifverhand-
lungen festgelegt werden.

Stärkung des Arbeitnehmerrechts bei Konkursen

Der Schutz von Arbeitnehmern im Falle eines Konkurses muss 
verbessert werden. Die Obergrenze für das Superprivileg muss 
angehoben werden, wobei alle möglichen Mittel eingesetzt 
werden müssen, um Konkurse zu verhindern, indem die Arbeit-
nehmervertreter durch eine transparente Informationspflicht 
stärker einbezogen werden, falls wirtschaftliche Probleme inner-
halb des Unternehmens auftreten.

Reglementierung der Plattformarbeit

Die Ausbreitung des Modells der Plattformarbeit stellt ein Risiko 
für die Arbeits- und Lohnbedingungen von Tausenden von 
Menschen dar, da es in diesem Bereich keine klaren Regeln gibt, 
um Missbrauch zu verhindern. Die Plattformarbeiter befinden 
sich in einem Unterordnungsverhältnis und sind keine Selbst-
ständigen. Der OGBL fordert eine starke Gesetzgebung um die 
Plattformarbeit einzurahmen und das Phänomen der Schein-
selbstständigkeit zu bekämpfen, indem eine Vermutung der 
Arbeitnehmerschaft vorgesehen wird.

Eine Anpassung der Bestimmungen über die Gesundheit 
am Arbeitsplatz

Im Rahmen der bedeutenden Veränderungen in der Arbeitswelt 
und der zunehmenden Risiken für die psychische und physische 
Gesundheit der Arbeitnehmer ist eine Reform der Arbeitsmedizin 
erforderlich. Die Entscheidung der Regierung, die Aufsicht über 
die Arbeitsmedizin vom Gesundheitsministerium auf das Arbeits-
ministerium zu übertragen, sollte nur der erste Schritt sein, um 
eine moderne und präventive Arbeitsmedizin zu errichten. Die 
Schaffung eines einheitlichen arbeitsmedizinischen Dienstes, 
der die Unternehmen nach Sektoren zusammenfasst und nach 
einem Tripartitemodell geleitet wird, kann allein einen echten 
Mehrwert in der Arbeitsmedizin garantieren, um das Wohler-
gehen und die Gesundheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten.

Angesichts der bedeutenden Entwicklung psychosozialer Risiken 
in der Arbeitswelt muss die Prävention der psychischen Gesund-
heit der Arbeitnehmer durch die Arbeitsmedizin in den Vorder-
grund gerückt werden, indem die verschiedenen geltenden 
Gesetze angepasst werden.

Das Arbeitsrecht muss modernisiert und verstärkt werden, um den 
Herausforderungen von Morgen gerecht zu werden
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Gerechte Steuern für 
eine ehrgeizige Haus-
haltspolitik
Um Steuergerechtigkeit in Luxemburg herzu-
stellen und die Ungleichheiten in unserer 
Gesellschaft zu verringern, sowie um einen 
finanziell starken Staat zu gewährleisten, der 
in der Lage ist, eine ehrgeizige Haushalts- und 
Sozialpolitik zu verwirklichen, die unser Land 
auf die Herausforderungen der Zukunft vorbe-
reitet, fordert der OGBL von den politischen 
Parteien ein konkretes Engagement:

 � für eine automatische Anpassung der Steu-
ertabelle für natürliche Personen an die 
Inflation, um so dem Phänomen der „kalten 
Progression“, d.h. einer höheren Besteuerung 
bei Erfallen einer Indextranche, und somit 
dem „Nettoindexklau“ entgegenzuwirken. 
In diesem Zusammenhang ist außerdem 
eine weitere Anpassung der Tabelle in der 
Größenordnung von 5,5 Indexstufen erfor-
derlich, um eine vollständige Anpassung der 
Erhöhungen seit 2017 zu gewährleisten;

 � für eine sozialere Gestaltung der Steuerta-
belle, einschließlich einer Steuerbefreiung 
des sozialen Mindestlohns (vor Anwendung 
von Steuerkrediten), einer Abflachung des 
„Mëttelstandsbockels“ durch eine Auswei-
tung der Steuerstufen und eine Verschie-
bung der Progressivität hin zu höheren 
Einkommen sowie die Einführung höherer 
Grenzsteuersätze für sehr hohe Einkommen;

 � eine regelmäßige Anpassung der Schwellen-
werte und der Beträge der verschiedenen 
Steuerkredite an die Inflation. Ohne eine 
solche Anpassung verlieren die Steuerkre-
dite an realem Wert und die Zahl der Begüns-
tigten sinkt im Laufe der Jahre;

 � für eine Anpassung der Beträge für die 
verschiedenen Möglichkeiten von Steuerab-
schlägen: Versicherungsprämien, Anfahrts-
kosten, Beschaffungskosten, Sonderaus-
gaben etc. Diese Beträge wurden seit über 
20 Jahren nicht mehr angepasst, was zu 
einer Erhöhung der Steuerbelastung führt;

 � eine konsequentere Besteuerung von Kapi-
taleinkommen, die derzeit im Vergleich zu 

Löhnen und Gehältern oder Altersrenten 
stark begünstigt werden. So müssen unter 
anderem Dividenden und Veräußerungsge-
winne auf Finanzanlagen voll besteuert und 
die zusätzliche Steuerbefreiung von 1.500 
Euro (Steuerklasse 1) auf Kapitaleinkommen 
abgeschafft werden;

 � für die Wiedereinführung der Vermögens-
steuer für natürliche Personen („Reichtums-
steuer“). Es ist nicht akzeptabel und unge-
recht, dass sich große Vermögen nicht an 
der Finanzierung von Aufgaben beteiligen, 
die im Interesse der Allgemeinheit liegen;

 � für die Einführung einer Erbschaftssteuer in 
direkter Linie mit einer progressiven Steuer 
und einem indexierten Freibetrag (Freibe-
trag bis zu 2 Millionen Euro sowie für das vom 
Eigentümer selbst genutzte Haus);

 � für eine Politik, welche internationale Initia-
tiven zur Bekämpfung der Steuerflucht von 
multinationalen Konzernen unterstützt, sich 
gegen eine zusätzliche Absetzung der Steu-
ersätze auf Unternehmenseinkommen sowie 
für eine Analyse des Impakts der vergan-
genen Steuersenkungen auf die öffentichen 
Einnahmen, die Schaffung von Arbeits-
plätzen und neuen Unternehmen einsetzt;

 � für eine ehrgeizige Investitionspolitik, um 
das Land auf den digitalen, sozialen und 
ökologischen Wandel vorzubereiten, und um 
den Zugang aller Bürger zu Dienstleistungen 
und Gütern in den Bereichen Bildung, Weiter-
bildung, Gesundheitsversorgung, Forschung, 
öffentlicher Verkehr, Energie usw. zu gewähr-
leisten. In diesem Zusammenhang muss sich 
auf europäischer Ebene für Haushaltsregeln 
eingesetzt werden, die diesen Herausforde-
rungen besser gerecht werden, insbesondere 
durch die Herausnahme von Investitionsaus-
gaben aus der Berechnung des Haushaltsde-
fizits im Rahmen des Verfahrens bei einem 
übermäßigen Defizit („goldene Regel für die 
öffentlichen Finanzen“);

 � für eine Revision bei der Steuerklasse 1a um 
die bestehenden Ungerechtigkeiten abzu-
schaffen, die vor allem alleinerziehende 
Eltern sowie Witwen und Witwer betreffen.
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Armut kann man 
bekämpfen!

Finger weg vom Index!

Die aufeinanderfolgenden Ausgaben des von 
der Arbeitnehmerkammer veröffentlichten 
Sozialpanoramas zeigen deutlich, dass die 
Prekarität und das Armutsrisiko in den letzten 
Jahren stark zugenommen haben, vor dem 
Hintergrund einer massiven Zunahme der 
Ungleichheiten. Der OGBL fordert die politi-
schen Parteien auf, sich für einen Kurswechsel 
hin zu einer sozialeren Politik einzusetzen 
und dabei insbesondere folgende Maßnahmen 
vorzusehen:

 � eine strukturelle Erhöhung der Beträge 
für das Einkommen zur sozialen Einglie-
derung (REVIS) und das Einkommen für 
Schwerbehinderte, die es den begünstigten 
Personen ermöglicht, über einen Betrag zu 
verfügen, der mindestens dem Referenz-
budget entspricht, das vom Statec für die 
verschiedenen Haushaltskategorien festge-
legt wurde;

 � eine Ausweitung der Zahl der Empfänger 
der Teuerungszulage und die automatische 
Anpassung der verschiedenen Beträge der 
Zulage an die Inflation sowie ihre regel-
mäßige Anpassung an die reale Lohnent-
wicklung, um so eine Verschlechterung 
angesichts der Entwicklung der Lebenshal-
tungskosten und des Lebensstandards zu 
vermeiden;

Die automatische Indexierung der Löhne und 
Pensionen (der Index) stellt für den OGBL eine 
absolute rote Linie dar. Dieses Instrument, das 
es ermöglicht, die Kaufkraft der Arbeitnehmer 
und Rentner bei steigenden Preisen (=Inflation) 
zu erhalten, ist ein Eckpfeiler der Lohnpolitik 
im Land und einer der Garanten für den sozi-
alen Frieden und die wirtschaftliche Entwick-
lung in Luxemburg. 

Der Index darf nicht manipuliert, verschoben, 
verändert oder gedeckelt werden. Der OGBL 

fordert alle politischen Parteien auf, sich in 
ihren Wahlprogrammen explizit für die Beibe-
haltung des Indexsystems und gegen jegliche 
Manipulation desselben einzusetzen.

 � eine Erhöhung der maximalen Bezugsdauer 
für Vollarbeitslosengeld um 365 Tage ange-
sichts der tendenziell steigenden Langzeit-
arbeitslosigkeit;

 � eine Beschleunigung der Betreuung und 
Entschädigung von Arbeitslosen und Arbeits-
suchenden. Derzeit gibt es einen Mangel an 
Informationen über die Rechte und Pflichten 
von Arbeitssuchenden nach ihrer Anmeldung 
bei der ADEM. Die Fristen für das Auszahlen 
von Arbeitslosengeld betragen bis zu 2-3 
Monate, was zu einer offensichtlichen Preka-
rität führt;

 � der unbefristete Arbeitsvertrag (CDI) muss 
die Norm bleiben, da er nicht zeitlich 
befristet ist, und mehr Garantien und Pers-
pektiven für die Arbeitnehmer bietet. In 
diesem Zusammenhang sollten nur Unter-
nehmen unterstützt werden, die mit unbe-
fristeten Verträgen einstellen.
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Soziale Sicherheit  
ist kein Luxus

Um starke öffentliche Sozialversicherungssysteme zu gewähr-
leisten, fordert der OGBL von den politischen Parteien ein 
konkretes Engagement:

 � für eine strukturelle Erhöhung der Familienleistungen, 
die insbesondere ihren Nominalwertverlust infolge einer 
langen Phase der Deindexierung zwischen 2006 und 2021 
ausgleicht, um das Armutsrisiko von Haushalten mit Kindern 

zu bekämpfen. Darüber hinaus müssen die Rechtsvorschriften 
und Verwaltungsentscheidungen mit dem europäischen 
Recht in Einklang gebracht werden und die Gewährung von 
Familienleistungen ohne Diskriminierung und administrative 
Schikanen für Grenzgängerfamilien ermöglichen;

 � für die Rücknahme der 2012 eingeführten Rentenberech-
nungsformel, die bis 2052 zu einer deutlichen Verschlech-
terung der durchschnittlich gewährten Renten führen wird, 
sowie für die Rücknahme der derzeitigen Regelungen, die eine 
mögliche Abschaffung der Jahresendzulage für Rentner und 
der regelmäßigen Anpassung der Renten an die Lohnentwick-
lung vorsehen;

 � für eine strukturelle Erhöhung der Mindestrente, um den 
Lebenshaltungskosten in Luxemburg Rechnung zu tragen, 
und für den Beibehalt des gesetzlichen Renteneintrittsalter 
sowie der Ansprüche auf eine vorzeitige Altersrente nach den 
derzeitigen Bestimmungen;

 � für die Einführung einer Vorruhestandsregelung für körper-
lich schwere Arbeit und eines Anspruchs auf Teilrente, der es 
ermöglicht, ab dem Alter von 57 Jahren Teilzeitarbeit und Teil-
rente zu kombinieren;

 � für eine sozial- und umweltverträgliche Investitionspolitik des 
Kompensationsfonds der Pensionskasse, die stärker auf die 
lokale und großregionale Wirtschaft ausgerichtet ist und auf 
Investitionen in die Kernenergie und in  die Unternehmen mit 
dem höchsten CO2-Ausstoß verzichtet;

 � für die Beibehaltung der obligatorischen Vertragsbindung für 
medizinische Leistungen, die Eingliederung von ambulanten 
Operationen und IRM-Analysen im Krankenhauswesen, sowie 
die Ausweitung der Übernahme von Sachleistungen durch die 
nationale Gesundheitskasse;

 � für die Anpassung der Tabelle der verschiedenen Berufskrank-
heiten und insbesondere für die Anerkennung psychosozialer 
Risiken im Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen als 
Berufskrankheit;

 � für eine Harmonisierung der Steuer- und Sozialversicherungs-
bestimmungen zwischen Luxemburg und seinen Nachbarlän-
dern, um zu verhindern, dass Arbeitnehmer, die telearbeiten, 
Bereitschaftsdienst leisten oder sonstige Arbeitsleistungen 
ausserhalb Luxemburgs absolvieren, benachteiligt werden.
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Für eine 
Gesundheits-

politik, die den 
Bedürfnissen 
gerecht wird

Der Anteil der über 60-Jährigen an der in Luxemburg lebenden 
Bevölkerung liegt bei 20%. Dieser Anteil wird in den kommenden 
Jahren wahrscheinlich noch weiter steigen. Das Ziel einer guten 
Seniorenpolitik sollte nicht nur die Erhöhung der Lebenserwar-
tung sein, sondern auch, dass die Senioren bei guter physischer 
und psychischer Gesundheit alt werden können. Dieses Ziel muss 
bei der Betreuung dieser Bevölkerungsschicht stärker berück-
sichtigt werden, um inakzeptable und unwürdige Situationen zu 
vermeiden. Dazu müssen in verschiedenen Bereichen Verbesse-
rungen und Anpassungen vorgenommen werden. Im Folgenden 
sind die Bereiche aufgeführt, in denen unserer Meinung nach 
Handlungsbedarf besteht.

Medizinische Versorgung

 � Angesichts des anhaltenden Bevölkerungswachstums muss 
die Anzahl der Betten in den Krankenhäusern an den aktuellen 
und zukünftigen Bedarf angepasst werden. Auch das medizi-
nische Personal muss an den tatsächlichen Bedarf angepasst 
und ihre soziale Situation verbessert werden.

 � Die Öffnungszeiten von Ärztehäusern (maisons médicales) 
sollten bis zum späten Nachmittag ausgedehnt werden, da 
Statistiken zeigen, dass die Notaufnahmen bis zum Abend mit 

einem großen Zustrom von Patienten (die nicht für die Notauf-
nahme bestimmt sind) konfrontiert sind, was zu langen Warte-
schlangen bis spät in die Nacht führt.

 � Die Zahl der Ärztehäuser muss nach oben korrigiert und an 
die demografische und geografische Entwicklung unseres 
Landes angepasst werden.

Nationale Gesundheitskasse

 � Die allgemeine Regelung bezüglich des Drittzahlers (direkte 
Sofortzahlung) muss endlich eingeführt werden, um die Pati-
enten finanziell zu entlasten.

 � Unser solidarisches Krankenversicherungssystem muss 
erhalten bleiben und eine Privatisierung muss verhindert 
werden.

 � Deshalb muss die medizinische Versorgung in Luxemburg 
mit den neuen medizinischen Erkenntnissen und der tech-
nologischen Entwicklung Schritt halten. Auch neue Behand-
lungsmethoden müssen von der nationalen Gesundheitskasse 
erstattet werden. Eine Verschlechterung der Erstattungen aus 
Kostengründen muss verhindert werden.

Pflegeversicherung

 � Die Leistungen der Pflegeversicherung sollten so ausge-
baut werden, dass sie auch für kurze, dringende und zeitlich 
begrenzte Behandlungen zu Hause aufkommen können, um 
ältere Menschen zu behandeln, die nicht ins Krankenhaus 
eingewiesen werden können.

Empfangsstrukturen

 � Die Kapazitäten der Empfangsstrukturen für ältere und pfle-
gebedürftige Menschen müssen an den aktuellen und zukünf-
tigen Bedarf angepasst werden. Dies gilt insbesondere in 
Bezug auf das Betreuungspersonal. Der Pflegeberuf, sowohl in 
festen Strukturen als auch in der ambulanten Pflege, muss aus 
sozialer und gesellschaftlicher Sicht aufgewertet werden, um 
die notwendigen Neueinstellungen zu ermöglichen. Der Preis-
anstieg in den Pflegeeinrichtungen muss bekämpft werden.



Wohnungswesen: der Notstand 
besteht weiter 
Der Wohnungsnotstand besteht 
weiterhin und verschlimmert sich sogar 
noch. Während der Zugang zu Wohnei-
gentum für Familien immer schwieriger 
wird, steigen die Mieten für Wohnraum 
in schwindelerregende Höhen. Die aufei-
nanderfolgenden Regierungen haben es 
versäumt, Lösungen für die Wohnungs-
krise auf den Weg zu bringen. Der OGBL 
fordert die politischen Parteien auf, sich 
einzusetzen für:

 � einen realen Mietpreisdecken, indem 
die Schwelle von 5% des investierten 
Kapitals, die keineswegs starke 
Anstiege der Mieten verhindert und 
nicht mehr der Realität entspricht, 
durch ein neues System ersetzt wird, 
das insbesondere die Lebenshaltungs-
kosten berücksichtigt;

 � eine echte Bekämpfung der Boden-
spekulation, indem im Rahmen der 
Reform der Grundsteuer und der 
Steuern auf leer stehende Häuser und 
auf die Zurückbehaltung von Grund-
stücken eine Progressivität nach Anzahl 
der Eigentumseinheiten progressiv 
vorgesehen wird. Darüber hinaus muss 
sichergestellt werden, dass diese 
Maßnahmen schnell greifen und nicht 
erst in 10 bis 15 Jahren;

 � die Schaffung von 30.000 erschwing-
lichen Wohnungen für Menschen mit 
geringem Einkommen;

 � die Beendigung von Steuervorteilen, 
die nur die Spekulation anheizen und 
vor allem Großgrundbesitzern zugute-
kommen;

 � die Ersetzung der kommunalen Miet-

kommissionen durch paritätisch 
besetzte und professionalisierte regio-
nale Kommissionen;

 � die Regulierung der Maklergebühren, 
indem diese Kosten von der Preisent-
wicklung abgekoppelt und vollständig 
von den Vermietern getragen werden;

 � die Einführung einer sozialen Staffe-
lung der Klimaförderung für Eigen-
tümer und einer staatlichen Vorfi-
nanzierung, damit auch weniger 
wohlhabende Personen energieeffizi-
ente Sanierungen durchführen können 
(„Klimadrittzahler“);

 � die Einführung eines Klimawohngelds 
für Mieter, um die Auswirkungen der 
Kosten für energetische Sanierungen 
auf die Mieten zu neutralisieren.


